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Dr. Wolfgang Müller

Innovative Vorgangsbearbeitung im Bereich
von Sozialdienstleistungen
Am Beispiel des australischen Centrelink

In einem ersten einführenden Bei-
trag  in den AWV-Informationen 4/
05, S. 4–6 sind die Grundzüge
dieser innovativen Organisation
dargestellt worden, was gewisser-
maßen als Einleitung dazu dien-
te, sich nun gezielt mit dem ei-
gentlichen Prozess der Erfassung
und Bearbeitung der Kundenanlie-
gen zu befassen.

Bei Betrachtung der Leistungser-
bringung durch Centrelink ist
schon einmal bedeutend, dass
keine eigenen, sondern immer
nur in Auftrag genommene Leis-
tungen gegenüber dem Bürger
erbracht werden. Die jeweiligen
Fachministerien, auf deren Ebe-
ne die einzelnen Leistungen pro-
grammatisch entwickelt werden,
beauftragen Centrelink mit der
landesweiten Erbringung und ge-
ben dabei auch die gewünschten
Qualitätsparameter in der Leis-
tungsbereitstellung vor; die Art
und Weise, wie und über welche
konkreten Organisationsstrukturen
bzw. Vertriebskanäle letztlich die
Leistungen gegenüber dem Bürger
erbracht werden, obliegt alleine
der operativen Entscheidungsge-
walt von Centrelink. Die Auftrag-
geber sind dabei nicht auf die
Ministerien der Bundesebene be-
schränkt, sondern es können auch
Aufträge von bundesstaatlichen
Einrichtungen angenommen wer-
den; es hat sogar schon Anfragen
der Privatwirtschaft gegeben, ob
deren Leistungen nicht über die
flächendeckenden Strukturen von
Centrelink erbracht werden könn-
ten. Die Gesamtzahl der Auftrag-
geber ist inzwischen auf 22 ange-
stiegen.

Centrelink ordnet alle in Auftrag
genommenen Leistungen zu Ge-
samtpaketen, die den typischen
Lebenslagen, die ein Empfänger
öffentlicher Leistungen erfahrungs-
gemäß durchläuft, zugeordnet
werden (siehe Abbildung 1).

Der Ansatz der Lebenslage ist in-
zwischen auch in anderen Ländern
erfolgreich zum Einsatz gekom-
men. Das Besondere an Centrelink
ist allerdings der Umstand, dass
es sich hier um ein Leistungs-
spektrum handelt, das fast den
 gesamten Sozialbereich auf Bun-
desebene mit starken Anteilen
bundesstaatlicher und teilweise
auch kommunaler Leistungen
umfasst und daher eine nahezu
vollständige Deckung zwischen
staatlichem Leistungsspektrum
und individueller Lebenslage des
Bürgers herbeiführt. Da dieses
Lebenslagenprinzip auch gleich-
zeitig die Zugangsstruktur der

Kunden ist, sieht sich Centrelink
in der Lage, nahezu alle staatli-
chen Sozialleistungen aus einer
Hand („One-Stop-Shop“-Prinzip)
dem Leistungsempfänger anzubie-
ten. Dazu bekommt jeder Leis-
tungsempfänger für seine Lebens-

lage einen Bearbeiter (Case Ma-
nager) zugewiesen, der für die ge-
samte Dauer der Lebenslage auch
nicht mehr wechseln wird (One-
Face-to-the-Customer). Der Bear-
beiter legt für den Kunden einen
„Customer Account“ an, in dem
alle Informationen und verbal ge-
haltene Beratungsprotokolle nie-
dergelegt werden. Sollte der Kun-
de die Lebenslage wechseln, so
bekommt der neue Bearbeiter eine
umfangreiche Dokumentation, die
redundante Erhebungen überflüssig
macht. Das gleiche gilt auch, wenn
der Austausch von Informationen
zwischen Front- und Back-Office-
Bereich notwendig wird; auf diese
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Weise ist der Datensatz des Kunden
immer auf dem neuesten Stand.

Die Art der Kontaktaufnahme bzw.
das Medium der Vorgangsbear-
beitung wählt der Kunde über
einen Multi-Kanal-Zugang (Inter-
net, Interactive Voice
Response System, E-
mail, Call Centre, Brief,
Persönlich) gemäß sei-
nen individuellen Präfe-
renzen, da die jeweili-
gen Kanäle alle eine
vollständige Sachbe-
arbeitung ermöglichen.
Allerdings findet bei
Centrelink eine Art
Vorsteuerung statt,
das sogenannte „Strea-
ming“. Aufgrund statis-
tischer und qualitativer
Erfahrungswerte lässt
sich in Abhängigkeit des
persönlichen Lebens-
laufs des Kunden halbwegs ab-
schätzen, mit welchem Aufwand
– und daher auch durch welchen
Kanal – dem Kunden am Besten
geholfen werden kann. So ist es
beispielsweise bei einem Arbeits-
losen, der lediglich für eine Über-
gangszeit zwischen zwei Beschäf-
tigungen ohne Arbeit ist, nicht
notwendig, eine ähnlich intensive
und persönliche Beratung durch-
zuführen wie bei einem Langzeit-
arbeitslosen; aus diesem Grunde
würde der erstere in die telefoni-
sche Bearbeitung „eingeschleust“
werden, während der zweite sofort
in die personalisierte Beratung
gehen würde. Auf eigenen Wunsch
ist aber natürlich jederzeit ein
Wechsel der Kanäle möglich (sie-
he Abbildung 2).

Der Großteil der Vorgangsbearbei-
tungen wird neben dem „Call Cen-
ter“ jedoch im persönlichen Ge-
spräch in den „Customer Service
Centre“ realisiert. Ein persönli-
ches Gespräch findet immer nur
nach vorheriger Terminabsprache
statt, der auf Wunsch innerhalb
von drei Tagen nach Anruf durch
den Kunden stattfindet. Zusätzlich

ruft der „Case Manager“ i.d.R. drei
Tage vor dem Termin den Kunden
noch einmal an, um einerseits den
Termin zu bestätigen bzw. ihn sich
noch einmal bestätigen zu lassen,
und andererseits, um noch einmal
die Unterlagen und Informationen

anzusprechen, die der Kunde un-
bedingt zum Gespräch mitzubrin-
gen hat. Der „Case Manager“ ver-
eint in seiner Funktion sowohl die
Fach- als auch die Ressourcen-
kompetenz, d.h. er prüft die An-
spruchsberechtigung, errechnet
die Anspruchshöhe und weist die
Auszahlung an. Es gibt keine Tren-

nung der Verantwortlichkeiten
oder gar strukturell fixierte Mit-
zeichnungsinstanzen. Für die Si-
tuation, dass er mit einem Fall
konfrontiert wird, der in seiner

Komplexität oder Neuartigkeit sein
Wissen bzw. seine Erfahrung über-
fordert, greift er auf ein gestuftes
System personeller Ressourcen
(Mentor, Case Manager Team, Area
Support Office, National Support
Office, Fachministerium) zurück.

Allerdings sind diese Bearbeiter
lediglich in einer Art „Zweitfunk-
tion“ mit derartigen fachlichen
Hilfestellungen betraut und kom-
men auch nur fallweise zum Ein-
satz, so dass es keine fix vorge-
haltenen Expertenstellen für die
Vorgangsbearbeitung gibt (siehe
Abbildung 3).

Über die vollständige Kompetenz
bzw. Verantwortung für die sachli-
che Vorgangsbearbeitung hinaus
besitzt der „Case Manager“ das
Recht, eine soziale Begleitung der
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Vorgangsbearbeitung anzuneh-
men. Da die Lebenslagen sehr oft
soziale Notlagen darstellen, ist eine
rein administrative Bearbeitung im

Sinne staatlicher Leistungstrans-
fer nicht immer umfassend genug,
um einen Leistungsempfänger
möglichst authentisch und vor al-
lem problemlösungswirksam zu
betreuen. Von daher stehen dem
„Case Manager“ modulartig die
Elemente eines Übersetzers, eines
Psychologen, eines Sozialberaters,
eines Schuldenberaters sowie auf
spezielle Kundengruppen spezia-
lisierte Bearbeiter (Ureinwohner,
Immigranten, Behinderte, Pflege-
dienste) zur Verfügung, die er
fallweise in die eigentliche Vor-
gangsbearbeitung mit einbringen
kann. Der gesamte Vorgang der
Herstellung einer Passung zwi-
schen den einzelnen Produkten
der Fachministerien (im Beispiel
Department of Familiy and Com-
munity Services, Department of
Education, Training and Youth Af-
fairs, Department of Employment,
Workplace Relations and Small
Business sowie Department of
Health and Family Services) und

gen sozialer bzw. gemeinnütziger
Einrichtungen. Da jeder Kunde in
seiner persönlichen Lebenskon-
stellation einmalig ist, muss dem-
entsprechend auch die Vorgangs-
bearbeitung auf die individuelle
Situation angepasst sein. Bei ei-
ner derartig individuell angepass-
ten Leistungsbereitstellung spricht
man von „Personalised Service“,
mit Blick auf die Vermittlungs-
funktion an Organisationen des ge-
meinnützigen Sektors auch von
einem „Brokered Service“ durch
Centrelink.

Momentan gibt es in Deutschland
weder entsprechende gesetzliche
Grundlagen noch politische Wil-
lensbekundungen in Richtung der
Aufstellung einer sozialstaatlichen
Multi-Service-Agentur; dies sollte
allerdings nicht verhindern, über
optimierte Strukturen sowohl im
Sinne effizienterer Verwaltungs-
prozesse als auch für eine bedürf-
nisgerechtere und qualitativ höher-
wertige Hilfestellung für den
Bürger nachzudenken. Trotz aller
unterschiedlichen kulturellen,
rechtlichen und historischen Ent-
wicklungsverläufe gibt es keine
erkennbaren Hindernisse, die ein
ähnliches Modell in Deutschland
nicht erstrebenswert oder gar un-
durchführbar machen würden.
Vielmehr hat Australien sogar ein
ähnliches föderales System wie
die Bundesrepublik Deutschland,
auch wenn in Australien eine we-
sentlich trennschärfere Aufgaben-
und Kompetenzverteilung zwi-
schen der Bundes-, der bundes-
staatlichen sowie der kommuna-
len Ebene vorhanden ist.

Dr. Wolfgang Müller, Wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Helmut-Schmidt-Univer-
sität – Universität der Bundeswehr Ham-
burg, Institut für Verwaltungswissenschaft.
E-Mail: wolfgang.mueller@hsu-hh.de. Dr.
Müller ist Mitglied des AWV-Arbeitskreises
1.3 „Verwaltungshandeln durch flexibles
Organisationsmanagement“.

Eine vollständige Abhandlung über das
australische Model „Centrelink“ ist über
das Internet einsehbar: http://www.hsu-
bibliothek.de/emedien/index.html; eine
Buchpublikation ist demnächst verfügbar.

den zusätzlichen Leistungen mit
der individuellen Lebenssituation
des Kunden wird als „Mapping“
bezeichnet (siehe Abbildung 4).

Darüber hinaus besitzt der „Case
Manager“ die Möglichkeit, den
Kunden direkt an gemeinnützige
Organisationen zu verweisen. Da
diese oft gar nicht die Mittel ha-
ben, sowohl eine flächendecken-
de Struktur bereitzuhalten als
auch eine Öffentlichkeitskampa-
gne zur Steigerung ihrer Bekannt-
heit bei den Betroffenen durchzu-
führen, hat Centrelink mit diesen
Organisationen eine „Social Coa-
lition“ gebildet. Auf diese Weise
soll durch das Potenzial aller Leis-
tungen und Produkte des dritten
Sektors der Intention (sozial-)
staatlichen Handelns – dem Kun-
den in einer kritischen Lebenssi-
tuation zu helfen – in einem hö-
heren Maße als in einer rein
transfergestützten Sachbearbei-
tung gerecht werden. In einer
Erweiterung fungiert Centrelink
daher zwar weiterhin als „One-
Stop-Shop“ für alle öffentlichen
Leistungen, aber als „First-Stop-
Shop“ mit Blick auf die Leistun-

Services
• Social Worker
• Occupational
    Psychologist
• Interpreter
• JET Adviser
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Products

DFaCS
• Parenting Payment
• Family Allowance
• Child Care Assistance
• Child Support Scheme
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• Youth Allowance
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• Rent Assistance
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• Age Pension
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• Employment Assistance (via the
Job Network)

DHFS
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